
 

Aktiengesetz 
Aufsichtsrat 
 
§ 111 AktG 
Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 
 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen.  
(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die 

Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse und die 
Bestände an Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen. Er kann damit 
auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere 
Sachverständige beauftragen. Er erteilt dem Abschlussprüfer den 
Prüfungsauftrag für den Jahres- und den Konzernabschluss gemäß § 290 des 
Handelsgesetzbuchs . 

(3) Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl 
der Gesellschaft es fordert. Für den Beschluss genügt die einfache Mehrheit.  

(4) Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen 
werden. Die Satzung oder der Aufsichtsrat hat jedoch zu bestimmen, dass 
bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen 
werden dürfen. Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, so kann der 
Vorstand verlangen, dass die Hauptversammlung über die Zustimmung 
beschließt. Der Beschluss, durch den die Hauptversammlung zustimmt, bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst. Die Satzung kann weder eine andere Mehrheit noch weitere 
Erfordernisse bestimmen.  

(5) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere 
wahrnehmen lassen  
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Aktiengesetz 
Aufsichtsrat 
 
§ 112 AktG 
Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstandsmitgliedern 
Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich 
und außergerichtlich. Online-Prüfung auf anderen Rechts 
 
§ 113 AktG 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
 

(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Vergütung gewährt 
werden. Sie kann in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung 
bewilligt werden. Sie soll in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen. Ist die 
Vergütung in der Satzung festgesetzt, so kann die Hauptversammlung eine 
Satzungsänderung, durch welche die Vergütung herabgesetzt wird, mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschließen.  

(2) Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats kann nur die Hauptversammlung 
eine Vergütung für ihre Tätigkeit bewilligen. Der Beschluss kann erst in der 
Hauptversammlung gefasst werden, die über die Entlastung der Mitglieder des 
ersten Aufsichtsrats beschließt.  

(3) Wird den Aufsichtsratsmitgliedern ein Anteil am Jahresgewinn der 
Gesellschaft gewährt, so berechnet sich der Anteil nach dem Bilanzgewinn, 
vermindert um einen Betrag von mindestens vier vom Hundert der auf den 
geringsten Ausgabebetrag der Aktien geleisteten Einlagen. Entgegenstehende 
Festsetzungen sind nichtig. 
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